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Keine Ruhe
im Karton: 

Alte Software sei
kein Eigentum, befindet

Microsoft (FTD-Montage)
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Streit ist
programmiert

Eine Münchner Firma

befehdet sich mit Microsoft,

weil sie gebrauchte

Windows-Lizenzen ver-

hökert. Leidtragende sind

die Kunden – denn die

Rechtslage ist völlig unklar

VON JENS KEMLE

A
utos oder Möbel weiterzu-
verkaufen ist ein Kinder-
spiel. Inserat aufgeben,
Angebot annehmen, Geld

einstecken – fertig. Unvorstellbar,
dass VW oder Ikea ein Wörtchen
mitreden können, wer als Nächstes
hinter dem Steuer sitzen oder im
Bett liegen darf. Doch genau darum
geht es beim Handel mit gebrauch-
ten Computerprogrammen. Das
Münchner Unternehmen Usedsoft
kauft von anderen Unternehmen
gebrauchte Softwarelizenzen auf
und verkauft diese günstig weiter.
Der größte Softwarehersteller der
Welt, Microsoft, findet das gar nicht
gut – und will den Weiterverkauf
seiner Software verhindern.

Kaum hatte Usedsoft vor drei Jah-
ren sein Geschäft aufgenommen,
begann die Fehde. Es ist ein Streit,
der ungleicher kaum sein kann:
Usedsoft setzt im Jahr rund 6 Mio. €
um – Microsoft rund 44 Mrd. $. 

Im Mittelpunkt der Auseinander-
setzung steht der „Erschöpfungs-
grundsatz“, der im Urheberrecht
verankert ist. Er besagt: Ist ein kon-
kretes Produkt einmal über den
Ladentisch gewandert, verliert der
Hersteller das Recht, es exklusiv ver-
breiten zu dürfen. Es darf dann von
jedermann weiterverhökert werden.

Genau das schließt Microsoft je-
doch bei Softwarelizenzen aus, die
für mehrere Rechner erteilt werden.
Bei diesen Volumenlizenzen wird
eine Masterkopie des Programms
auf Hunderten von Arbeitsplätzen

in einem Unternehmen installiert.
Der Software-Riese räumt den Käu-
fern dabei ein, eine Sicherungsko-
pie anfertigen zu dürfen. Ein Wei-
terverkauf im Fall einer System-
umstellung oder eines Konkurses
ist nicht erlaubt. „Unsere Software
ist kein Eigentum, man darf sie nur
nutzen“, sagt Microsoft-Sprecher
Heiko Elmsheuser. Der Windows-
Hersteller beruft sich dabei auf das
Urheberrecht und einen Vertrag,
den Händler und Unternehmen
mit der irischen Tochtergesell-

schaft abschließen. Werde keine
Zustimmung für den Weiterverkauf
eingeholt, handele es sich um „ille-
gale“ Gebrauchtsoftware. 

Das bestreitet Usedsoft. Und ver-
weist auf ein Urteil des Bundes-
gerichtshofs (BGH), wonach der
Hersteller nach dem Erstverkauf
das Exklusivrecht auf den Weiter-
verkauf verliert. Damit sei geklärt,
dass sich der Anspruch von Micro-
soft erschöpfe. 

Beide Sichtweisen sind zwar ju-
ristisch untermauert, aber deshalb
noch lange nicht allgemeingültig.
Denn das genannte Urteil hatte
nicht die Volumenlizenzen zum Ge-
genstand. Und solange der BGH in
dieser Frage nicht gesprochen hat,
bleibt die Grundsatzfrage offen. 

Diese Unklarheit schert die Pro-
tagonisten wenig. Beide führen ei-
nen zähen Stellungskrieg mit Wer-
bekampagnen. Usedsoft stichelt
mit Slogans wie „Werfen Sie Ihr
Geld nicht aus dem Window“. Die
bis zu 50-prozentigen Einsparun-
gen lockten bisher mehrere Hun-

dert Kunden an, darunter immer
mehr namhafte Konzerne. Used-
soft-Geschäftsführer Peter Schnei-
der rechnet mit einer deutlichen
Umsatzsteigerung in diesem Jahr.

Microsoft hält mit einer „Auf-
klärungskampagne“ dagegen. Man
wolle die „Kunden davor bewahren,
unwissentlich Raubkopien einzu-
setzen“, sagt Werner Leibrandt, Be-
reichsleiter Mittelstand bei Micro-
soft Deutschland. Aber nicht aus
humanistischen Motiven. „Es geht
um Millionen Euro“, sagt Elmsheu-
ser. Das Beratungsunternehmen
Tech Consult hat errechnet, dass in
Deutschland 18 Mrd. € pro Jahr mit
Lizenzen umgesetzt werden – allein
im Geschäftskundenbereich.

Vorläufiger Höhepunkt der „Auf-
klärungskampagne“ war eine An-
zeige bei der Staatsanwaltschaft
München. Usedsofts Geschäfts-
räume wurden wegen angeblicher
Software-Piraterie durchsucht. Der
Tatvorwurf war aber „nicht haltbar“,
heißt es in der Einstellungsverfü-
gung. Vielmehr teilen die Strafver-

folger die Sicht von
Experten: Wenn der

Händler zu einer vervielfältig-
ten CD eine Lizenz besitzt,

handelt es sich um eine legale
„Sicherungskopie“.

Microsoft protestierte gegen
die Einstellung. Umsonst. Mitte

Mai schmetterte die Staatsanwalt
die Beschwerde ab. Der Windows-

Hersteller behält sich nun eine zi-
vilrechtliche Klage vor. Doch der

Weg zum BGH birgt Risiken. „Die
bisherigen Entscheidungen haben
die Tendenz, dass der Handel mit
gebrauchten Softwarelizenzen eher
zulässig ist“, sagt Philipp Lotze von
der Kanzlei CMS Hasche Sigle. Der
Rechtsanwalt vermutet hinter der
Bummelei eher Taktik. Verlöre Mi-
crosoft den Prozess, könnte das Un-
ternehmen Fakten schaffen – gegen
sich. Schließlich musste Microsoft
2000 schon einmal eine Schlappe
beim BGH einstecken.

Die Softwarefirma bedient sich
anderer Mittel. „Man arbeitet lieber
mit der Angst und Ungewissheit der
Kunden“, sagt Till Jaeger von der
Kanzlei Jaschinski Biere Brexl. So
bekam ein großer deutscher Mobil-
funkanbieter Besuch von zwei
Microsoft-Anwälten. „Reine Ein-
schüchterungstaktik“, sagt ein Mit-
arbeiter aus dem Lizenzmanage-
ment. Bei Pressesprecher Heiko
Elmsheuser klingt das so: „Wir sind
extremst bestrebt, diese Frage im
gegenseitigen Einvernehmen zu
lösen. Drohgebärden sind nicht
Microsoft-Art.“

Im Tagesgeschäft zeigt sich Mi-
crosoft weiter unwillig. Der Kar-
stadtQuelle-Konzerneinkauf wollte
einen Rahmenvertrag über den Kauf
von Office-Lizenzen mit dem Unter-
nehmen aus Redmond abschließen.
Man konnte sich nach längerem Hin
und Her aber nicht einigen. „Wenn
die so stur und unflexibel sind, kau-
fen wir woanders. Microsoft hat sich
das Problem selbst gemacht“, sagt
Geschäftsführer Henry Taubald.
Auch andere Usedsoft-Kunden ma-
chen sich nichts aus der unsicheren
Rechtslage. „Wir lassen es drauf
ankommen“, sagt Axel Singhof, IT-
Leiter der National Bank. „Wir sehen
keinen Unterschied zu einem Ge-
brauchtwagen.“
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